
Vornmener

Berenerrnt..

Neunter Jahrgang.

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet

ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate
werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

1878.Sonntag, 6. Jünner.Nr. 1.

Rundmachungen.
Auf Grund des Landesgesetzes vom 29. Dezember 1869 betreffend

die Haltung von Zuchtstieren, werden hiermit alle Diejenigen, welche die

Absicht haben, in der diesjährigen Sprungperiode Stiere zur Nachzucht

zu halten und entgeltlich zu verwenden, aufgefordert, der Gemeindevorstehung

hiervon zur Handhabung des § 14 des erwähnten Gesetzes rechtzeitig die

Anzeige zu erstatten, um nicht nach § 15 desselben Gesetzes straffällig zu

werden.
Die Gemeindevorstehung.Dornbirn, den 4. Jänner 1878.

Die diesjährige ärarische Grund- und Häusersteuer, sowie die Gewerbe¬

steuer wird am nächsten Sonntag den 13. d. Mts. Nachmittags von 2 bis

4 Uhr im Gemeindeamte vom Einzieher Diem in Empfang genommen oder
nachher auf Kosten der Parteien eingehoben.

Die Erwerbsteuerscheine sind wegen Eintragung der Zahlung mitzu¬
bringen.

Die Gemeindevorstehung.Dornbirn, am 6. Jänner 1878.

Fallenbergerstraße.
Das Aufführen von ca. 500 Truhen Kies auf die obere Abtheilung

dieser Straße wird morgen, Montag den 7. d. Mts. Abends präzis


